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Mehr Sicherheit bei Bau- und Anlagenarbeiten
Das Schwedische Zentralamt für Arbeitsumwelt [Arbetsmiljöverket] ist die staatliche 
schwedische Aufsichtsbehörde im Bereich des Arbeitsschutzes. Wir überprüfen u. 
a. die Arbeitsbedingungen auf Baustellen und können bei Bedarf Forderungen nach 
Maßnahmen stellen, durch die das Arbeitsumfeld akzeptabel gestaltet wird.

Wenn die Gefahren zu groß sind, können wir die Fortsetzung der Arbeiten verbieten, 
bis Verbesserungsmaßnahmen durchgeführt worden sind. Ein solches Verbot ist zu 
unterzeichnen, wobei die Unterschrift lediglich eine Quittung dafür ist, dass der 
Bescheid entgegengenommen worden ist.

Viele Bauarbeiter erleiden Verletzungen und Berufskrankheiten. Es ereignen sich Stürze, 
die Arbeit wird in falscher Stellung ausgeführt, schwere Gewichte werden gehoben, und 
an Maschinen kommt es zu Verletzungen. Schlechte Planung und Zeitmangel erhöhen die 
Unfallgefahr.

Ein gutes Arbeitsumfeld wirkt sich vorteilhaft für alle Beteiligten aus. Die Verletzungsgefahr 
verringert sich, und die Arbeit wird effektiver ausgeführt.

Das Schwedische Zentralamt für Arbeitsumwelt hat Gesetze und Vorschriften zu den 
ordnungsgemäßen Abläufen von Bauarbeiten aufgestellt. In der vorliegenden Broschüre 
informieren wir Sie über einige Mindestanforderungen.

Bau-, Änderungs-, Reparatur-, Wartungs- oder Abrissarbeiten an Gebäuden oder Anlagen 
fallen unter das schwedische Arbeitsschutzgesetz und die Bauvorschriften des Schwedischen 
Zentralamtes für Arbeitsumwelt.

Schwedische Arbeitsschutzvorschriften gelten auch für ausländische Arbeiter unabhängig 
davon, ob eine Anstellung in einem ausländischen Unternehmen, eine vorübergehende 
Beschäftigung durch ein schwedisches Unternehmen oder eine Tätigkeit als selbständiger 
Unternehmer vorliegt. Sowohl der Unternehmer als auch seine Mitarbeiter werden also 
unabhängig von der Art der Beschäftigung von diesen Vorschriften abgedeckt.

Reduzierung der Sturzgefahr
Stürze sind die häufigste Ursache von Todesfällen und Unfällen auf Baustellen. Daher muss 
der Vorgesetzte sicherstellen, dass die Sturzgefahr möglichst gering ist. Wenn der Abstand 
zwischen zwei Ebenen größer ist als 2 Meter, wird in der Regel eine Schutzvorrichtung 
benötigt. Geländer, Arbeitsplattformen, Arbeitskörbe, Gerüste oder ähnliche 
Schutzvorrichtungen sind in erster Linie zu verwenden. Schutzvorrichtungen können auch bei 
geringeren Höhenunterschieden notwendig sein, z. B. wenn sich unterhalb des Arbeitsplatzes 
Wasser oder scharfe Gegenstände befinden.

Schutzgeländer müssen stabil und mindestens einen Meter hoch sein. Sie müssen einen 
Handlauf, Zwischenstreben und eine Fußleiste haben. Sie können auch anders aussehen, 
müssen aber mindestens einen gleichwertigen Schutz bieten.

Bei Arbeiten auf Dächern müssen normalerweise Schutzgeländer oder andere Vorrichtungen 
vorhanden sein, die einen entsprechenden Schutz bieten. Das Geländer ist direkt an der 
Traufe oder an einem Gestell zu befestigen, das direkt unterhalb der Traufe endet. Es können 
besonders stabile Geländer erforderlich werden, damit auch der Absturz einer Person 
verhindert wird, die auf einem steilen Dach abwärts rutscht. Wenn eine feste Absturzsicherung 
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nicht installiert werden kann, ist eine persönlicher Anseilschutz in Form von Auffanggurten 
zu verwenden. Das Sicherungsseil ist an einem Anschlagpunkt auf dem Dach zu befestigen. Es 
ist sicher zu stellen, dass der Anschlagpunkt tragfähig ist. Wenn das Sicherungsseil nirgendwo 
befestigt weden kann, kann es um eine feste Vorrichtung gewickelt und von einer anderen 
Person straff gehalten werden. 

Es kann die Gefahr bestehen, dass Flächen betreten werden, die keine ausreichende 
Tragfähigkeit besitzen. Diese Flächen sind abzusperren. Es ist eine besondere 
Schutzvorrichtung zu verwenden, wenn man dennoch auf einer solchen Fläche arbeiten muss.

Bei einigen Arbeiten empfiehlt sich der Einsatz eines Schutznetzes. Es ist wichtig, dass eine 
kompetente Person Netz und Anbringung vor der Verwendung überprüft.

Wenn jemand mehr als vier Stunden auf einer kleinen Dachfläche arbeiten muss und das Dach 
eine Neigung von mehr als 1:4 aufweist, muss eine horizontale Arbeitsfläche eingerichtet 
werden.

Schutzhelm und Sicherheitsschuhe sind normalerweise zu tragen. Manchmal werden auch 
Schutzbrille, Gehörschutz und Handschuhe benötigt.

Schwere Hebearbeiten und falsche Arbeitsstellungen 
belasten den Körper.
Bauarbeiten sind häufig schwer und belasten den Körper. Daher müssen Hubvorrichtungen 
zum Transport des Baumaterials vorhanden sein. Maschinen und Werkzeug müssen 
ergonomisch gestaltet sein.

Längere Arbeiten auf einer Leiter sind nicht gut für den Körper. Eine ebene Stellfläche, z. B. 
höhenverstellbare Plattformen, sorgt für eine bessere Arbeitsstellung.

Die Muskeln des Körpers müssen sich nach einer Anstrengung erholen können. Einseitige 
Belastungen der Muskeln sind durch abwechslungsreiches Arbeiten zu vermeiden.

Vorschriften zu chemischen Mitteln in Schweden
In der Baubranche kommen häufig giftige, krebserregende, ätzende oder Allergien 
verursachende Stoffe zum Einsatz; z. B. kann es durch den in Beton, Mörtel und Putz 
enthaltenen Zement bei längerem Kontakt zu Verätzungen kommen. Andere Produkte mit 
häufig gefährlichen Inhalten sind Klebstoffe, Farben, Zweikomponentenprodukte etc. Auch 
Baustaub und Mineralfasern gelten als gefährlich, weil sie beim Einatmen die Atemwege 
gefährden.

Wenn chemische Produkte zum Einsatz kommen, die einen oder mehrere gefährliche Stoffe 
enthalten, muss das Sicherheitsdatenblatt des Herstellers am Arbeitsplatz vorhanden sein. 
Bei in Schweden gekauften Produkten muss das Sicherheitsdatenblatt in schwedischer 
Sprache vorliegen. Unternehmen, die für den eigenen Gebrauch gefährliche chemische 
Produkte nach Schweden einführen, sind dafür verantwortlich, dass schriftliche Risiko- und 
Schutzinformationen über das Produkt am Arbeitsplatz in einer Sprache vorliegen, die von 
den Benutzern verstanden wird.

Auf der Baustelle muss ein Verzeichnis über alle gefährlichen chemischen Produkte vorliegen. 
Dafür ist jeder Arbeitgeber zuständig.
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Der Arbeitgeber hat die Arbeitnehmer über die Gefahren mit den gefährlichen chemischen 
Produkten zu informieren und sicherzustellen, dass die Arbeitnehmer die Informationen 
verstanden haben.

Bei bestimmten gefährlichen Stoffen gelten besonders strenge Vorschriften:

Asbest: Für den Umgang mit und die Beseitigung von Asbest benötigt das beauftragte 
Unternehmen eine Genehmigung des Schwedischen Zentralamtes für Arbeitsumwelt. Diese 
Genehmigung setzt eine dokumentierte Spezialausbildung und eine ärztliche Bescheinigung 
voraus.

Gehärtete Kunststoffe: Auch Arbeiten mit gehärteten Kunststoffen (z. B. Fugenschaum mit 
Isozyanaten, Epoxidklebstoffen, Epoxidfarben etc.) setzen eine ärztliche Untersuchung und 
Ausbildung vor Beginn der Arbeiten voraus.

Verstöße gegen diese Vorschriften sind strafbar und können hohe Bußgelder nach sich ziehen.

Verkehrswege und Materialtransporte
Auf Baustellen müssen sichere Verkehrswege vorhanden sein, z. B. eine Treppe oder Rampe 
zwischen verschiedenen Ebenen. Bei Höhenunterschieden von mehr als zehn Metern muss ein 
Lift vorhanden sein, wenn der Arbeitnehmer andernfalls häufig Treppen steigen müsste.

Es müssen ausreichende Sicherheitsabstände oder Schutzvorrichtungen vorhanden sein, wenn 
Straßen über die Baustelle verlaufen.

Materialtransporte zwischen verschiedenen Ebenen müssen ohne Behinderungen stattfinden 
können. Schutzgeländer oder sonstige Schutzeinrichtungen dürfen dabei nicht entfernt 
werden. Wenn dies nicht möglich ist, haben Transportarbeiten über Aufnahmebrücken, 
Ladeöffnungen in Fassaden, Rampen oder besondere Förderanlagen zu erfolgen.

Bedienungsanleitung für Hubvorrichtungen, Maschinen und bestimmte andere 
Produkte
Wenn eine Maschine oder Hubvorrichtung in Schweden angeliefert oder in Betrieb 
genommen wird, muss eine schriftliche Bedienungsanleitung auf Schwedisch vorliegen. Dafür 
ist der Hersteller verantwortlich. Als Hersteller gilt auch eine Person, die eine Maschine 
zum Einsatz nach Schweden bringt. Informationen über den erforderlichen Inhalt der 
Bedienungsanleitung sind den Maschinenvorschriften des Schwedischen Zentralamtes für 
Arbeitsumwelt zu entnehmen.

Auch bei vorgefertigten Gerüsten müssen bei Anlieferung schriftliche Anweisungen auf 
Schwedisch vorliegen, die dann am Arbeitsplatz zur Verfügung stehen müssen. Aus den 
Vorschriften des Schwedischen Zentralamtes für Arbeitsumwelt zu Gerüsten geht hervor, was 
diese Anweisungen zu beinhalten haben.

Wenn eine Maschine, eine Hubvorrichtung, ein Gerüst oder dergleichen bei Bauarbeiten 
zum Einsatz kommt, müssen die entsprechenden Anweisungen den davon betroffenen 
Arbeitnehmern zur Verfügung stehen. Diese Anweisungen müssen in einer Sprache vorliegen, 
die der Arbeitnehmer versteht.

CE-Kennzeichnung, Typenzulassung und Inspektion von Hubvorrichtungen, 
Maschinen und bestimmten anderen Produkten
Neue Hubvorrichtungen und Maschinen müssen normalerweise eine CE-Kennzeichnung 
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haben, damit sie in Schweden zum Einsatz kommen können. Ausnahmen sind Baulifte zur 
Beförderung von Personen, die vor der Verwendung in Schweden von einem anerkannten 
Organ einer „ersten Inspektion“ unterzogen werden. Bolzensetzgeräte müssen eine 
Typenzulassung vom Schwedischen Zentralamt für Arbeitsumwelt haben, damit sie nach 
Schweden gebracht werden dürfen. 

Vordem vorgefertigte Gerüste in Schweden geliefert werden, sind sie von einem anerkannten 
Organ einer Zulassung zu unterziehen. Wenn ein Gerüst aber ausschliesslich von dem 
Unternehmer, der es mitbringt, verwendet wird, entfällt die Anforderung auf einer Zulassung. 
Es muss jedoch Berechnungen vorhanden sein, die zeigen dass die Standsicherheit und 
Stabilität gewährleistet ist.

Vorgefertigte Leitern müssen eine Zulassung oder Zertifizierung haben, die zeigt dass die 
schwedische Norm SS 2091 (oder die nordische Norm INSTA 650) eingehalten ist.

Viele Maschinen und Hubvorrichtungen sind regelmäßig neu zu inspizieren, damit sie 
eingesetzt werden dürfen. Es ist strafbar, Maschinen und Hubvorrichtungen zu verwenden, 
wenn die Inspektion nicht vorgenommen wurde oder die nachgewiesenen Mängel nicht 
behoben wurden. Die Inspektion hat den schwedischen Vorschriften entsprechend zu 
erfolgen.

Nicht vergessen...
Schwere Unfälle können passieren, wenn gelagertes Baumaterial in Bewegung versetzt wird, 
z. B. durch starken Wind. Daher ist es wichtig, das Material zu stabilisieren. Manchmal kann 
auch eine Schutzhütte gegen Wind und Kälte für die Bauarbeiter erforderlich werden.

Die Bereiche sind abzusperren und zu kennzeichnen, in denen Gefahr durch herabfallende 
Gegenstände besteht. Wenn man sich dennoch dort aufhalten muss, ist ein Schutzdach zu 
erstellen. 

Erdarbeiten sind so zu planen, dass der Boden den Belastungen standhält. Bei Bedarf müssen 
Maßnahmen zur Erhaltung der Standsicherheit des Erdreiches getroffen werden. 

Überprüfen, ob Leitungen oder gefährliche Stoffe im Boden vorhanden sind und die Gefahr 
besteht, dass Maschinen in die Baugrube fallen können. Fahrzeugverkehr ist in angemessener 
Entfernung an der Baugrube vorbei zu führen. 

Fahrzeugverkehr auf der Baustelle stellt für die Beschäftigten eine Gefährdung dar. In erster 
Linie ist der Verkehr umzuleiten. Wer an einem Platz arbeitet, an dem eine Abtrennung des 
Verkehrs nicht möglich ist, muss Warnkleidung mit Reflektoren tragen.

Wenn etwas passiert….
Alle müssen sich schnell und sicher vom Arbeitsplatz entfernen können, z. B. bei einem Brand. 
Fluchtwege und Sammelplätze sind durch Schilder zu kennzeichnen. Fluchttüren müssen nach 
außen zu öffnen und Feuerlöschgeräte müssen leicht zugänglich sein.

Es muss jederzeit Erste Hilfe geleistet werden können. Es müssen Schilder vorhanden sein, 
die darauf hinweisen, wo die entsprechenden Hilfsmittel verwahrt werden. Hinweise mit 
Telefonnummern von Krankenhaus und Feuerwehr, Adressen zum Arbeitsplatz und eventuell 
eine Anfahrtsbeschreibung müssen ebenfalls vorhanden sein. Der Anrufer muss in der Lage 
sein, mit dem schwedischen Rettungsdienst [Räddningstjänsten] kommunizieren zu können. 
Normalerweise ist dies auf Englisch möglich.
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Wenn ein Stromausfall besondere Gefährdungen bei der Arbeit verursachen sollte, muss eine 
Notbeleuchtung vorhanden sein. Dies trifft z. B. auf Arbeiten mit Bausägen oder beim Aufbau 
von Baugerüsten zu.

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan 
Vor Beginn der Arbeiten hat der Bauherr sicherzustellen, dass ein Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzplan  aufgestellt wird, wenn die Bau- oder Anlagenarbeiten gefährliche 
Tätigkeiten gemäß nachstehenden Verzeichnis sind, oder die Arbeiten so umfangreich 
sind (mehr als 500 Arbeitstage und in bestimmten anderen Fällen), dass eine vorherige 
Anmeldung beim Schwedischen Zentralamt für Arbeitsumwelt vorgeschrieben ist. Eine 
Kopie dieser vorherigen Anmeldung ist am Arbeitsplatz auszuhängen. Der Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzplan muss die auf dem Arbeitsplatz geltenden Vorschriften und eine 
Beschreibung enthalten, wie die Arbeitssicherheit organisiert wird. Der Plan muss außerdem 
Risikobeurteilungen und Beschreibungen der Arbeitsschutzmaßnahmen enthalten, die bei 
folgenden Arbeiten zu ergreifen sind:

• Arbeiten mit Absturzgefahr (höher als 2 m)
• Ausschachtungsarbeiten mit Einsturzgefahr
• Arbeiten mit bestimmten chemischen oder biologischen Stoffen
• Arbeiten, bei denen die Gefahr einer ionisierenden Strahlung besteht
• Arbeiten in der Nähe von Hochspannungsleitungen
• Arbeiten mit Ertrinkungsgefahr
• Arbeiten in Brunnen und unter der Erde
• Arbeiten unter Wasser mit Tauchausrüstung
• Arbeiten im Senkkasten mit erhöhtem Luftdruck
• Arbeiten unter Einsatz von Sprengstoffen
• Arbeiten mit der Montage von schweren Bauelementen
• Arbeiten auf einem Platz oder in einem Bereich mit Durchgangsverkehr
• Abriss von tragenden Konstruktionen oder von Materialien oder Stoffen, die eine   
 Gesundheitsgefährdung darstellen

Das Koordinationsunternehmen hat sicherzustellen, dass der Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzplan auf der Baustelle ausliegt und an die Arbeitsabläufe und 
Veränderungen auf der Baustelle angepasst wird.

Planung und Informationen
Alle Arbeiten sind rechtzeitig zu planen und die Risiken so frühzeitig zu beurteilen, dass die 
Arbeiten sicher durchgeführt werden können. Platz für Hütten, Werkstätten und Lagerstellen 
sowie für Arbeitswege und Materialtransporte sind einzuplanen. Es ist wichtig, den Zugang zu 
allen Arbeitsplätzen sicherzustellen. Die Arbeiten sind so zu planen, dass es bei verschiedenen 
gleichzeitigen Tätigkeiten zu keinen Gesundheitsgefährdungen oder Unfällen kommt. Die 
Zeitplanung ist dann besonders wichtig, wenn für umfangreiche Arbeiten nur eine kurze 
Bauzeit zur Verfügung steht.
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Es sind Arbeitsverfahren und Geräte zu wählen, die das Unfallrisiko minimieren. Sie sollen 
schädlichen Belastungen des Körpers entgegenwirken und die Beschäftigten vor Lärm, 
Vibrationen und gefährlichen Stoffen sowie Luftverschmutzungen schützen.

Die Der Arbeitnehmer sind über die Vorschriften und die anzuwendenden 
Sicherheitsmaßnahmen zu informieren. Manchmal benötigen die Beschäftigten eine 
besondere Schulung, wenn z.B. neue Produkte oder Arbeitsverfahren eingesetzt werden.

Auf einer Baustelle kommt es ständig zu schnellen Veränderungen mit vielen Risiken. Daher 
ist es wichtig, regelmäßig Sicherheitsüberprüfungen durchzuführen.

Wer ist wofür zuständig?
Der Bauherr ist derjenige, der die Bau- oder Anlagenarbeiten ausführen lässt. Er trägt die 
Hauptverantwortung dafür, dass der Arbeitsschutz schon in der Planungsphase berücksichtigt 
wird, und dass ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan vorliegt.

Der Bauherr oder sein Beauftragter ist auch dafür verantwortlich, dass der Sicherheits- 
und Gesundheitsschutzplan während der  Bauphase eingehalten und die Koordination 
sichergestellt wird. Der Koordinator muss u. a. dafür sorgen, dass allgemeine 
Schutzvorrichtungen eingerichtet werden, z. B. Sicherungen um Treppen herum. Der 
Koordinator muss auch sicherstellen, dass Personalräumlichkeiten mit Sanitäranlagen in 
ausreichender Menge vorhanden sind (z. B. Waschraum und Toilette). Die Koordinationsv
erantwortung kann an eines der Unternehmen übertragen werden, die an den Arbeiten auf 
der gemeinsamen Baustelle beteiligt sind. Aus einem Aushang muss hervorgehen, welches 
Unternehmen für die Koordination zuständig ist.

Die anderen Unternehmen auf der gemeinsamen Baustelle müssen den Koordinator über 
die besonderen Risiken unterrichten, die durch die jeweiligen Gewerke entstehen können. 
Alle sind verpflichtet, die Ordnungs- und Schutzvorschriften zu befolgen, die der Koordinator 
aufstellt.

Jeder Arbeitgeber trägt die Hauptverantwortung für das Arbeitsumfeld seiner Arbeitnehmer.

Alleinunternehmer und Mitarbeiter in Familienbetrieben ohne Angestellte müssen im 
Prinzip dieselben Bestimmungen einhalten, die auch für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
gelten.

Bauarbeiter haben sich an der Sicherstellung des Arbeitsschutzes zu beteiligen, Gesetze und 
Vorschriften einzuhalten und die notwendigen Schutzvorrichtungen zu benutzen.

Hersteller, Importeure und Vermieter von technischen Geräten oder chemischen und 
anderen Produkten sind für die Sicherheit dieser Produkte verantwortlich und müssen 
Produktinformationen vorlegen.

Für Firmen, die Arbeitskräfte anheuern, und für die Oberaufsicht einer Baustelle gibt es 
besondere Vorschriften.
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Weitere Informationen

Das Schwedische Zentralamt für Arbeitsumwelt verfügt über zehn Distrikte in 
Schweden, die Inspektionen vornehmen. Diese stehen mit weiteren Ratschlägen und 
Auskünften zur Verfügung. Sie sind unter den folgenden Telefonnummern zu erreichen:

Hauptsitz des Schwedischen 
Zentralamtes für Arbeitsumwelt 
(Arbetsmiljöverket)
Ekelundsvägen 16 
171 84 SOLNA 
Tel: 08-730 90 00 
Fax: 08-730 19 67 
arbetsmiljoverket@av.se

Distrikt Falun
(Provinzen Dalarna und Gävleborg)
Gruvgatan 2 
Box 153, 791 24 FALUN
Tel: 023-457 00
Fax: 023-222 69
falun@av.se

Distrikt Göteborg
(Provinzen Västra Götaland und Halland)
Rosenlundsgatan 8
Box 2555, 403 17 GÖTEBORG
Tel: 031-743 72 00
Fax: 031-13 50 60
goteborg@av.se

Distrikt Härnösand
(Provinzen Västernorrland und Jämtland) 
Brunnshusgatan 8
871 32 HÄRNÖSAND
Tel: 0611-885 00
Fax: 0611-184 10
harnosand@av.se

Distrikt Linköping
(Provinzen Östergötland und Södermanland)
Kungsgatan 39 B
Box 438, 581 04 LINKÖPING
Tel: 013-37 08 00
Fax: 013-10 44 20
linkoping@av.se

Distrikt Luleå
(Provinz Norrbotten)
Köpmangatan 40 A 
972 33 LULEÅ
Tel: 0920-24 22 60
Fax: 0920-24 22 99
lulea@av.se

Distrikt Malmö
(Provinz Schonen)
Vattenverksvägen 47
Box 21019, 200 21 MALMÖ
Tel: 040-38 62 00
Fax: 040-12 64 07
malmo@av.se

Distrikt Stockholm
(Provinzen Stockholm, Uppsala und Gotland)
Drottningholmsvägen 37 
Box 12295, 112 42 STOCKHOLM
Tel: 08-475 01 00
Fax: 08-764 49 72
stockholm@av.se

Distrikt Umeå
(Provinz Västerbotten) 
Riddaregatan 8 
903 36 UMEÅ
Tel: 090-17 07 00
Fax: 090-77 40 19
umea@av.se 

Distrikt Växjö
(Provinzen Kronoberg, Blekinge, Jönköping und 
Kalmar)
Västra Esplanaden 9 A 
352 31 VÄXJÖ
Tel: 0470-74 80 00
Fax: 0470-74 80 48
vaxjo@av.se

Distrikt Örebro
(Provinzen Örebro, Värmland und Västmanland)
Fabriksgatan 20 
Box 1622, 701 16 ÖREBRO
Tel: 019-21 95 00
Fax: 019.26 09 39
orebro@av.se

Die Vorschriften des Schwedischen 
Zentralamtes für Arbeitsumwelt zu den 
Bau- und Anlagenarbeiten (AFS 1999:3) 
liegen auch in englischer Sprache vor.
Weitere Informationen in englischer 
Sprache finden Sie auch auf der 
Homepage des Schwedischen 
Zentralamtes für Arbeitsumwelt:  
www.av.se.


